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Erfahrang mit Four hat, sei es

aus dem Schulbetrieb oder aus
dem Truppendienst heraus.
Verstehen Sie mich recht: Ich
achte die Ausb in den Schulen
Ihrer Farbe sehr hoch ein; war-
ne aber vor einer zu einseitigen
Sicht der Dinge.
Mit den besten Wünschen für
die weitere gute Zukunft des

«Hellgrünen Dienstes» grüsse
ich sehr freundlich

Walter J. Fürst, Oberst i Gst,
Brugg

Kriegsmaterialgesetz:

Von entscheidenden
Konzessionen keine
Spur

Seit Monaten findet zwischen
Industrie, Vertretern der Politik
und der EMD-Verwaltung ein
Tauziehen um die Verschärfung
des Kriegsmaterialgesetzes statt.
Nach der letzten Sitzung der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion des Nationalrates hat Kom-
missionspräsident Keller (CVP,
Aargau) bekanntgegeben, dass

in der Beratung nun wesentli-
che Konzessionen an die Wirt-

schaft gemacht worden seien.
Bei näherem Hinsehen sind die
bisher erzielten Verbesserungen
der Vorlage aber minimal.
Mit Ausnahme der Bestimmun-
gen zur Verhinderung von Waf-
fenschiebereien war die vorge-
schlagene Totalrevision des

Kriegsmaterialgesetzes (KMG)
von Anbeginn als Gegenvor-
schlag zur extremen, den Export
aller sowohl für zivile wie
militärische Zwecke verwend-
baren Güter verbietenden Waf-
fenausfuhrverbotsinitiative zu
beurteilen. Die Initiative selber
gehört in die Reihe der gegen
Wirtschaft und Landesverteidi-

gung gerichteten Vorhaben der

Anneegegner und die Linken.
Sie hätte auch ohne den unnöti-
gen Gegenvorschlag vor Volk
und Ständen keine Chance.

Teilerfolg gegen die Aus-
dehnung des Kriegsmaterial-
Begriffes
Die vom Bundesrat vorgeschla-
gene Totalrevision des KMG hat
für Landesverteidigung und
Wirtschaftsstandort Schweiz
bedenkliche Folgen. Sie kann,
wie die Exportverhinderungsi-
nitiative selber, über kurz oder

lang das «Aus» für eine effizi-
ente und moderne Schweizer
Rüstungsindustrie bewirken.
Vor diesem Hintergrund sind die
in der nationalrätlichen Kom-
mission erzielten Erfolge der
Wirtschaft allenfalss Teilerfol-
ge, die keinesfalls ausreichen,
um die Vorlage akzeptabel zu
machen.

Der Kriegsmaterialbegriff wur-
de in der ursprünglichen EMD-
Vorlage völlig überdehnt. Optik,
Simulatoren und weitere Aus-
bildungsmittel, Werkzeugma-
schinen, die Textilindustrie
sowie zahlreiche weitere Berei-
che wären damit neu unter den

Begriff Kriegsmaterial gefallen.
Der Kreis möglicher Betreffe-
ner und damit der bürokratische
Kontrollaufwand wären gewal-
tig gewachsen: grosse Bereiche
der Schweizer Exportwirtschaft
wären unter die Kontrolle des

neuen KMG gefallen. Die Kom-
mission hat dieses Damokles-
schweif nun entschärft und im
Einklang mit internationalen
Regelungen die Bewilligungs-
pflicht auf Material für den
Kampfeinsatz und die Gefechts-
Führung beschränkt. Weitere
wesentliche Anliegen der Wirt-
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